Klagen Schichtzulagen Stadt Zürich.
Noch kein Urteil

Im Dezember 2005 hat das Bundesgericht im sogenannten Orange-Urteil entschieden, dass Schichtzulagen auch während den Ferien und während Krankheit/Unfall ausgerichtet werden müssen, mindestens wenn sie regelmässig anfallen. Die Stadt Zürich weigert sich, das Urteil umzusetzen. Aus diesem Grund haben zahlreiche städtische Angestellte die Stadt Zürich mit Unterstützung des VPOD betrieben und geklagt. Die Klagen sind hängig.
Der pensionierte VPOD-Sekretär Heinz Jacobi (SP) hatte im Oktober 2007 zusammen mit vier Mitunterzeichnenden die Motion betreffend Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit eingereicht. Der Stadtrat schickte die Vorlage in der Folge in die Vernehmlassung. Insbesondere bei Dienstabteilungen, deren Betrieb auch während der Nacht und am Wochenende aufrechterhalten werden muss, wurde die Revision des Personalrechts kritisiert. Die Neuerung führe zu einem administrativen Mehraufwand und unverhältnismässigen Mehrkosten. Die Stadt bezahle bereits heute überdurchschnittlich attraktive Löhne. In der Folge übernahm der Stadtrat diese Argumentation und änderte seine Meinung - die Zulagen während den Ferien und Krankheit/Unfall seien nicht auszurichten.
Im Sommer 2010 haben zahlreiche städtische Angestellte aus diesem Grund die Stadt Zürich betrieben. Rund zehn städtische Angestellte haben sich entschlossen, mit Unterstützung des VPOD stellvertretend für alle anderen zu klagen. Markus Bischoff, ehemaliger Präsident der VPOD-Sektion Stadt und Institutionen, vertritt die Interessen der Angestellten auf dem Rechtsweg. Als nächste Instanz hat der Bezirksrat zu urteilen, danach das Zürcher Verwaltungsgericht. Sobald die Urteile vorliegen, können wir euch detaillierter informieren.
Duri Beer.
Informationen VPOD Zürich, 2012-02-01.
VPOD Zürich > Schichtarbeit. Zulagen. 2012-02-01.doc.
